
Ehegerichten interessante, aufschlußreiche Er- Gerichten außerst nützlich, da 1n ihr nunmehr
kenntnisse und Durchblicke en alle einschlägigen extie für Ehe- und Proze(s-
Linz Peter Gradauer recht mit den entsprechenden Literaturangaben

a einem rte zusammengefaft und leicht Z

GORDON 1/  LEWSKI z / Documenta
finden sind; darüber hinaus ist S1e ür jeden
Kıirchenrecht Interessierten aufschlußreich. Aus-

recentiora CIrCa TE matrımonialem et PTOCCSSUA- führliche, sorgfälti gearbeitete ndices machen
lem Cu notis bibliographicis et indicibus. (Pon- die Benützung leic und helfen dadurch (h E1-
Hf Univ. Gregoriana: ('ursus renovatonıs CanO- er erfolgreichen Handhabung des Kirchenrech-
nıcae PTO iudicibus) (AlIl 362.) tes mıiıt
Komae 1977, 19580 Ppb Lit 10.000, lınz Peter Gradauer
Seit dem Vaticanum sind seıtens der rÖöMm1-
schen Kurie viele Erlässe und Entscheidungen DORDETTI ALEXANDENR, Impotenz als Ehehin-
kirchenrechtlicher erflossen. Die zahlreichen derniıs. ach der Rechtsprechung der Sacra KO-
okumente wurden verschiedenen Stellen INanad Rota 78.) Herder, Wien 1980 art lam

84 .—, 12.80.
VO: ihnen sind schwer
publiziert der Ar nicht veröffentlicht, manche

anglich un daher ach dem uster un gleichsam In Fortführungnicht leicht auffindbar. U5ordon VO:  - der ka- der Publikation ‚‚Eheschließung un Geistes-
11O Fak der Gregoriana hat mıiıt dem krankheit“ legt der Wiener (Ordinarıus für Kir-
Prälaten Grocholewski VO  3 der pos Signatur chenrecht un ehemalige Präsident des Wiıener
dankenswerterwelise ın einem die das
Ehe- un!: Prozeßrecht betreffenden okumente Ehegerichtes ıne Studie über die Impotenz und

ıhre Beurteilung ın Eheprozessen VOÖT; diese wird
zusammengetragen und herausgegeben. Die erläutert und dargestellt Beispielen der
Sammlung enthält Schriftstücke, beginnend Rechtsprechung derSs Rota, die ın ihren Sen-
mıit okumenten des Vat., ber die g  Z  e- tenzen doch ımmer gewichtige Direktiven ür die
berische atigkeit ohannes’ und auls atıgkeit der anderen kirchlichen Gerichte auf-
bis den Verfügungen der Behörden un stellt In der „Einführung“ wird durch den VE
Kommıissionen der römischen Kurie, geordnet
ach den Gesichtspunkten: Ehe, Eheprozeß,

die Terminologie festgelegt und erläutert Die
weıteren Ausführungen gelten den Fragen u  3

andere Prozesse, Gerichtshof der pos Signa- das Da hinein fällt auch das De-
tur. Aufmerksamkeit findet sicher die Regelung, kret der Glaubenskongregation Vo Maı
die 1970 den kirchl! erichten der USA 1977, das authentisch entscheidet, dafß Z7zu Ge-
uch denen Vo  - Kanada un Australıen) g- schlechtsverkehr un amı zu der
währt wurde, dafs ın heprozessen unter gEeWIS- Ehe ıne ‚‚elaculatıo semi1in1s ın testiculis ela -
sen Bedingungen die Pflichtappellation VO  —; der

die nstanz unterlassen werden annn
t1““ nicht notwendig sSel Anschließend kommen
die anderen Formen der Impotenz des Mannes

Das drängt Zzu rage: Wenn diese Vergünsti- un auch jene der Frau, sonders der Vaginis-
SUuNg tür überseeische Gebiete gewährt wird, INUS, Zur!r 5Sprache ın ihrer Relevanz für dıe Ehe-
Aarum nicht uch für europäische? (Sie uch gesetzgebung un Rechts rechung der 1TC
England un Wales gewährt, spater aber wieder Fın Urs über das Prob der Unheilbarkeit
zurückgezogen worden: 242-260.)
Im (für den Grocholewski allein als

der Impotenz, das für die Urteilsfindung ebenso
iıne entscheidende Rolle spielt, bildet den Ab-

Hg zeichnet) wird die Sammlung über 1976 hin- schul
aus bis 1979 fortgeführt und durch einige nach- Dieses handlıche Bändchen ıst nıicht für die Of-
etragene, selbst altere exte, die (1UT och von fentlichkeit bestimmt, sondern ıIn erster Linıe für
rechtsgeschichtlichem Interesse sind, erganzt die Offiziale und hre Mitarbeiter ın den kirchli-
und vervollständigt. Diesen macht der Um- chen Ehegerichten und uch ür die Lehrer des
stand wertvoll, dafß die einschlägigen Schemata Kirchenrechtes. Für alle diese ist eın willkom-
über das Fhe- un Eheprozeßrecht für den INEeNeT Beitrag und ıne Hilfe, sich ın dieser deli-
EeX in der Fassung vollständig abge- katen un zuweilen uch medizinisch un recht-
druckt sind, wıe S1E auf Grund der VOon Fachleu- ıch schwierigen Materie besser zurechtzufin-
ten, Bischofskonferenzen und anderen Bera- den.
tungsorganen eingegangenen nregungen CTaTl- Linz Peter Gradauer
beitet wurden. Bisher mMuUu I1la  ; S1E aus den
veröffentlichten Sitzungsprotokollen der CO-
dex-Reformkommission zusammensuchen. Den ASTORA  HEOLOGIE

abgedruckten Dokumenten sınd Angaben über ROTTER ANS, Spannungsfeld FEhe und Famulıie.Fundort und ausführliche bibliographische Tyrolia, Innsbruck 1980 Snolin 110.—,Hinweise beigefügt; für den finden sich in 16.80.einem Anhang zahlreiche Literaturangaben.
Diese 2bändige Sammlung War un ıst zunächst [JDas Leben ın Ehe und Famıilıe un damit mehr
als Behelf und Handreichung ür die Teilnehmer der weniger CN zusammenhängende Pro-
x den ‚‚Cursus renovatıonıs”“ gedacht, die Vo  - bleme on der Zeit des Sich-Findens bis umm Tod

siınd der Rahmen ür elf kurze, ın sich geschlos-der ‚‚Gregorilana” für kirchliıche KRıchter un Ge-
richtspersonen veranstaltet werden; S1ie ıst Je- Kapitel. Die ethische Deutung verschiede-
doch uch für dıe Praktiker ın den diözesanen NeTr Lebens- und Krisensituathonen AauUSs dem
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Ehegerichten interessante, aufschlußreiche Er­
kenntnisse und Durchblicke finden . 
Linz Peter Gradauer 

GORDON 1./GROCHOLEWSKI Z., Documenta 
recen tiora circa rem matrimonialem et processua­
lem cum notis bibliographicis et indicibus. (Pon­
tif. Univ. Gregoria na: Cu rsus renovationis cano­
nicae pro iudicibus) Bd. 1 (458.), Bd. 2 (Xll 362.) 
Romae 1977, 1980. Ppb. Lit. 10.000, 18.000. 

Seit dem II. Vaticanum sind seitens der römi­
schen Kurie viele Erlässe und Entscheidungen 
kirchenrechtlicher Art erflossen . Die zahlreichen 
Dokumente wurden an verschiedenen SteUen 
publiziert oder gar nicht veröffentlicht, manche 
von ihnen sind schwer zugänglich und daher 
nicht leicht auffindbar. P. Gordon von der ka­
non. Fak. de r Gregoriana hat zusammen mit de m 
Prälaten Grocholewski von der Apost. Signatur 
dankenswerterweise in einem 1. Bd. die das 
Ehe- und Prozeßrecht betreffenden Dokumente 
zusammengetragen und herausgegeben . Die 
Sammlung enthält 74 Schriftstücke, beginnend 
mit Dokumenten des II. Vat., über die gesetzge­
berische Tätigkeit Johannes' XXIU. und Pauls VI. 
bis zu den Ve rfügungen der Behörden und 
Kommissionen der römischen Kurie, geordnet 
nach den 4 Gesichtspunkten: Ehe, Eheprozeß, 
andere Prozesse, Gerichtshof der Apost. Signa­
tur. Aufmerksamkeit findet sicher die Regelung, 
die 1970 den kirchl. Ge richten de r USA (1974 
auch denen von Kanada und Australien) ge­
währt wurde, daß in Eheprozessen un ter gewis­
sen Bedingungen die Pflichtappellation von der 
1. an d ie 2. Instanz unterlassen werden kann. 
Das drä ngt zur Frage: Wenn diese Vergünsti­
gung fü r überseeische Gebiete gewährt wird, 
warum nicht auch fü r europäische? (Sie war auch 
England und Wales gewährt, später aber wieder 
zurückgezogen worden: 242-260.) 
Im 2. Bd . (für de n Grocholewski a llein als 
Hg. zeichne t) wird d ie Sammlung über 1976 hin­
aus bis 1979 fortgeführt und durch einige nach­
getragene, selbst ältere Texte, die nur noch von 
rechtsgeschichtlichem Interesse sind, ergänzt 
und vervollständigt. Diesen Bd . macht der Um­
stand wertvoll, daß die einschlägigen Schemata 
über das Ehe- und Eheprozeßrecht für den neuen 
Codex in der neuen Fassung volls tändig abge­
druckt sind, w ie sie auf Grund der von Fachleu­
ten, Bischofskonferenzen und anderen Bera­
tungsorganen eingegangenen Anregungen erar­
beitet wurden. Bishe r mußte man sie aus den 
veröffentlichten Sitzungsprotokollen der Co­
dex-Reformkommission zusammensuchen. Den 
abgedruckten Dokumenten sind Angaben über 
Fundort und z. T. ausführliche bibliographische 
Hinweise beigefügt; fü r den 1. Bd. finden sich in 
einem Anhang zahlreiche Literaturangaben. 
Diese 2bändige Sammlung war und ist zunächst 
a ls Behelf und Handreichung für d ie Teilnehmer 
a n den „Cursus renovationis" gedacht, die von 
der „Gregoriana" fü r kirchliche Richter und Ge­
richtspersonen veranstaltet werden; sie ist je­
doch auch für die Praktiker in den d iözesanen 
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Gerichten äußerst nützlich, da in ihr nunmehr 
a lle einsch lägigen Texte fü r Ehe- und Prozeß­
recht mit den entsprechenden Literaturangaben 
an eine m Orte zusamme ngefaßt und leicht zu 
finden sind; darüber hinaus is t sie fü r jeden am 
Kirchenrecht Inte ressierten aufschlußreich. Aus­
führliche, sorgfältig gearbeitete Indices mache~ 
die Benützung le icht und helfen dadurch zu ei­
ner erfo lgreichen Handhabung des Kirchenrech­
tes mit. 

' Linz Peter Gradauer 

DORDETT ALEXANDER, Impotenz als Eheh in­
dernis. Nach der Rechtsprechung der Sacra Ro­
mana Rota. (78.) Herde r, Wien 1980. Kart. 1am. 
S 84.-, DM 12.80. 
Nach dem Muster und gleichsam in Fortführung 
der Publikation „ Eheschließung und Geistes­
krankheit" legt de r Wiener Ordinarius fü r Kir­
chenrecht und ehemalige Präsident des Wiener 
Ehegerichtes eine Studie über d ie Impotenz und 
ihre Beurteilung in Eheprozessen vor; diese wird 
erläutert und dargestellt an Beispielen der 
Rechtsprechung der S. R. Rota, die in ihren Sen­
tenzen doch immer gewichtige Direktiven fü r die 
Tätigkeit de r anderen ki rchlichen Gerichte a uf­
stellt. In der „Einfü hrung" wird durch den Vf. 
die Terminologie festgelegt und e rläutert. Die 
weiteren Ausführungen gelten den Fragen um 
das semen verum. Da hinein fä llt auch das De­
kret der Gla ubenskongregation vom 13. Mai 
1977, das authentisch entscheidet, daß zum Ge­
schlechtsverkehr und damit zum Vollzug der 
Ehe eine „eiaculatio seminis in testiculis elabora­
ti" nicht notwendig sei. Anschließend kommen 
die anderen Formen der Impotenz des Mannes 
und auch jene der Frau, besonders der Vaginis­
mus, zur Sprache in ihrer Releva nz für die Ehe­
gesetzgebung und Rechtsprechung der_ Kirche. 
Ein Exkurs über das Problem der Unhe1lba rke1t 
der Impotenz, das fü r die Urteilsfindung ebenso 
eine entscheidende Rolle spielt, bildet den Ab­
schluß. 
Dieses handliche Bändchen ist nicht für die Of­
fentlichkeit bestimmt, sondern in erster Linie für 
die Offiz iale und ihre Mitarbeiter in den kirchli­
chen Ehegerichten und auch fü r d ie Lehrer des 
Kirchenrechtes. Für alle d iese ist es ein willkom­
mener Beitrag und e ine Hilfe, sich in dieser de li­
katen und zuweilen auch medizinisch und recht­
lich schwierigen Materie besser zurechtzufin­
den. 
Linz Peter Gradauer 

PASTORALTHEOLOGIE 

ROTTER HANS, Spm1111111gsfeld Elle 1111d Familie. 
(130.) Tyrolia, Innsbruck 1980. Snolin S 110.-, 
DM 16.80. 
Das Leben in Ehe und Familie und damit mehr 
oder weniger eng zusammenhängende Pro­
bleme von der Zeit des Sich-Findens bis zum Tod 
sind der Rahmen fü r elf kurze, in sich gesch los­
sene Kapitel. Die ethische Deutung verschiede­
ner Lebens- und Krisensituationen aus dem 



christlichen Glauben un kritischer Auseıin- beschwörender Appell, die ohnedies spärlichen
andersetzung muiıt der herrschenden Ööffentlichen Versuche, einer partnerschaftlichen Kirche
Meinung sind die Gesichtspunkte, die Cdie e1n- kommen, N1IC wieder VO  — ben her abzuwür-
zeinen Abschnitte verbinden. HE, sondern ‚‚die Mitarbeit und Mitverantwor-
Die ersten ı1er Kap kreisen das Verständnis tung aller Glieder des Gottesvolkes auf allen
VO Geschlechtlichkeit, Liebe und Ehe, die Ebenen der Kirche‘“ (9) mutıg un: konsequent
Kollenverteilung VO Mannn und Frau, das uszubauen. An der Aktualıtät des TIThemas annn
ligiöse Leben ın der Familie und das Umgehen niıemand zweifeln, der cdie Kirche kennt Die
mıit Kontlikten. Kompetenz des Vf beweist ıne 40jährigeo-
Die folgenden wel Kap sind Problemen iIm Z11- rale Erfahrung. Es geht den S11 der UftfOT1-
sammenhang mıit der achkommenschaft DC- tätsausübung; den Abbau des Einmannbe-
widmet. Der Abschnitt über verantwortete El- triebes mit ‚‚einsamen Entscheidungen“‘; dıe
ternschaft nennt die gesellschaftlichen Probleme Probleme der Mitberatung un Mitentscheidungbeim Namen, referiert die kirchliche Lehre In dabei braucht INa  - ar nicht das moderne De-
großen Zügen auf ihrem jewelligen soziokultu- mokratieverständnis bemühen, obwohl INa  —
rellen Hıntergrund und g1ibt die unter den Moral- da einiges lernen könnte, gibt e0
theologen weithin konsensfähigen ethiıschen Grundlegungen In der fundamentalen Gleich-
Krıterien für die einzelnen ethoden der Emp- heit un BrüderlichkeiterChristen; gehtfängnisregelung differenzierter als dies die Probleme der gesamtkirchlichen Ausbau der Bi-
Lehramtsdokumente eisten. Die Behandlung schofssynode), der diözesanen Kollegialität und
des Abtreibungsproblems beginnt mıiıt einem der Partnerschaft ın der Pfarre; chie Wahl der
1C| auf das komplexe Verhältnis VO  — eC| und Amtsträger auf den verschiedenen Ebenen;
Sittlichkeit; die Diskussion verschiedener Auf- eın Verhältnis Bischof und Priester, Prie-
fassungen über den gınn des menscC  en ster un Laie; Fragen der priesterlichen ExX1-
Lebens kulminiert ın der gut begründeten kın- Stenz heute Es ist, uch 1m Zusammenhang muit
SIC| ‚„‚daß die Entwicklung des Menschen VoO  - dem Zöhbat, sehr bedauerlich, dafß viele der ach
der befruchteten kizelle kontinuierlich Velr- dem Konzil entstandenen Priesterkreise weithin
Jläuft, dafß die Annahme einer seelung irgend- wieder eingeschlafen sind; geht die Uner-
Wann ach der Zeugung immer willkürlich ET - setzlichkeit der Priester, die Funktion der
scheinen mu{(s‘“ 70) Laientheologen un der Laien überhaupt uch
Der die etzten fünf Kap umfassende Themen- 1Im kirchlichen Amt
kreis ist dem christlichen Lebenswissen 1Im Be- 1st Praktiker und sS1e mıiıt Kecht nıcht als
reich der Erziehung und der Krisenbewältigung seıne Aufgabe d alle Details der urchführunggewldmet. Auf die Überlegungen Zu!r schrittwe!i- bis ın die etzten kirchlichen Möglichkeiten un
sSenmn Entwicklung eines reifen Gewissens folgt das kirchenrechtlichen Konsequenzen durchzuspie-Kap für die Grundlegung der Sittlichkeit, ın len Das ist Aufgabe der Fachleute Dem Vt gehtdem der ısche Ansatz des Autors eutlich- den ‚Geist des Ganzen”‘‘. Da spielen uch
sten sichtbar wird; die Grundwerte reiheit, einı1ge Ungenauigkeiten wenig Die nı]eder-
Gileichheit und Gerechtigkeit werden 1m 5Span- ländische Sondersynode ist eın schlechtes Bei-
nungsfeld VO Glaube un: Vernunft und unter spiel 39) Sie hat die Entwicklung zweier Kirchen
dem Aspekt ihrer vielfältigen terpretationsof- und die Spannungen zwischen Priesterun olk
fenheit behandelt. einerseits un den Bischöfen andererseits her
Schließlich werden die Krisen der Lebensmitte, gefördert als mildern versucht. Über die mMÖß-des Leidens und Sterbens unter verschiedenen liche der uch 1U wünschenswerte Kirchen-
Aspekten In der 1C des cChrıistlıchen aubens einheit gibt eo heute schon weıt mehr
handlungsrelevant gedeutet. als (41 angedeutet. Das DomkapitelDieses flüssig geschriebene un: er leicht les- sollte INa  — ıIn seiner jetzıgen Funktion nare Buch ist jedem empfehlen, der sıch ber mangelnder Kepräsentativität besser abschaffen
zentrale Lebensfragen al christlicher Sicht und 52) Die ‚‚ungelösten TODIemMEe  g der Koor-
In lebendiger Auseinandersetzung miıt em Wis- dinierung der remien 48) hängen schon damit
S71 der Zeit orientieren möchte Weiterführende UuUSsSamme:  F da{fs die Konzilskommissionen oft
Literaturhinweise Ende jeden Kapiıtels dek- ziemlich unabhängig voneimander gearbeitet ha-
ken sich In ihren Aussagelinien N1IC. mıit ben; das ze1g allein schon, daf S ine Entwick-
den Auffassungen Rotters (z die sSOzlolo- lung über das Konzil hinaus geben nıufß Das
gische Grundle un und deren implizite Wer- Presbyterium als olches scheint MI1r her unter-
tungen des auf ıte 4() angegeben Werkes) Be-
sonders hervorzuheben sind noch die zahlrei-

betont (45 Der vorgeschlagene ‚„‚Jour fixe  44
ZU Gespräch der Priester mıiıt dem Bischof (59chen pädagogischen nregungen. cheıint MI1r 1a104 dann sinnvoll, eın offenes

Wıen (G‚ünter Vırt Gespräch garantıert ıst und eın programmuierter
e0O bzw pastoraler Teil eingeplant ist; das
schlief(ßt Wein und Plaudern 1mM etzten Teil nıchtWILHELM, Prinzip miteinander. Für ıne ausS; SONS ber wird die Sache bald einemkollegiale Kırche der Zukunft (Reihe Engage- langweiligen Leerlauf. An dem haben WIrTr ohne-

24 .80
ment) Styria, (Gsraz 1980 Ppb. 178.-, 1e5 keinen angel. nter diesen Vorausset-

ZUNSCH ware uch eın Jour fixe des Bischofs
Wır haben das Buch eines Praktikers VOT un R1 mıit führenden Laienmuitarbeitern nützlich.
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christlichen Glauben und in kritischer Ausein­
andersetzung mit der herrschenden öffentlichen 
Meinung sind die Gesichtspunkte, die die ein­
zelnen Abschnitte verbinden. 
Die ersten vier Kap. kreisen um das Verständnis 
von Geschlechtlichkeit, Liebe und Ehe, um die 
RoUenverteilung von Mann und Frau, um das re­
ligiöse Leben in der Familie und das Umgehen 
mit Konflikten. 
Die folgenden zwei Kap. sind Problemen im Zu­
sammenhang mit der Nachkommenschaft ge­
widmet. Der Abschnitt über verantwortete El­
ternschaft nennt die gesellschaftlichen Probleme 
beim Namen, referiert die kirchliche Lehre in 
großen Zügen auf ihrem jeweiligen soziokultu­
reUen Hintergrund und gibt die unter den Moral­
theologen weithin konsensfähigen ethischen 
Krite rien für die einzelnen Methoden der Emp­
fängnisregelung differenzierter an, als dies die 
Lehramtsdokumente leis ten . Die Behandlung 
des Abtreibungsproblems beginnt mit einem 
Blick auf das komplexe Verhältnis von Recht und 
Sittlichkeit; d ie Diskussion verschiedener Auf­
fassungen über den Beginn des menschlichen 
Lebens kulminiert in der gut begründeten Ein­
sicht, ,,daß die Entwicklung des Menschen von 
der befruchteten Eize Ue an so kontinuierlich ver­
läuft, daß die Annahme einer Beseelung irgend­
wann nach der Zeugung immer willkürlich er­
scheinen muß" (70). 
Der die letzten fünf Kap. umfassende Themen­
kreis ist dem christlichen Lebenswissen im Be­
reich der Erziehung und der Krisenbewältigung 
gewidmet. Auf die Überlegungen zur schrittwei­
sen Entwicklung eines reifen Gewissens folgt das 
Kap. für die Grundlegung der Sittlichkeit, in 
dem der ethische Ansatz des Autors am deutlich­
s ten sichtbar wird; die Grundwerte Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit werden im Span­
nungsfeld von Glaube und Vernunft und unter 
dem Aspekt ihrer vielfältigen Interpretationsof­
fenheit behandelt. 
Schließlich werden die Krisen de r Lebensmitte, 
des Leide ns und Sterbens unter verschiedenen 
Aspekten in der Sicht des christlichen Glaubens 
handlungsrelevant gedeutet. 
Dieses flüssig geschriebene und daher leicht les­
bare Buch ist jedem zu empfeh len, der sich über 
zentrale Lebensfragen aus christlicher Sicht und 
in lebendiger Auseinandersetzung mit dem Wis­
sen der Zeit orientieren möchte. Weiterführende 
Literaturhinweise am Ende jeden Kapitels dek­
ken sich in ihren Aussagelinien z. T. nicht mit 
den Auffassungen H . Rotters (z. B. d ie soziolo­
gische Grundlegung und deren implizite Wer­
tungen des auf Seite 40 angegeben Werkes). Be­
sonders hervorzuheben sind noch die zahlrei­
che n pädagogischen Anregungen. 
Wien Günter Virt 

GRAFL WILHELM, Prinzip miteinander. Für eine 
koUegiale Kirche der Zukun ft (Reihe Engage­
ment). (156.) Styria, Graz 1980. Ppb. S 178.-, 
DM 24.80. 
Wir haben das Buch eines Praktikers vor uns: ein 

beschwörender Appell, die ohnedies spärlichen 
Versuche, zu einer partnerschaftlichen Kirche zu 
kommen, nicht wieder von oben he r abzuwür­
gen, sondern „die Mita rbeit und Mitverantwor­
tung aller Glieder des Gottesvolkes auf allen 
Ebenen der Kirche" (9) mutig und konsequent 
auszubauen. An der Aktualität des Themas kann 
niemand zweifeln, der die Kirche kennt. Die 
Kompetenz des Vf. beweist eine 40jährige pasto­
rale Erfahrung. Es geht um den Stil der Autori­
tätsausübung; um den Abbau des Einmannbe­
triebes mit „einsamen Entscheidungen"; um die 
Probleme de r Mitberatung und Mitentscheidung 
- dabei braucht man gar nicht das moderne De­
mokratieverständnis zu bemühen, obwohl man 
da einiges lernen könnte, es gibt genug theol. 
Grundlegungen in der fundamentalen Gleich­
heit und Brüderlichkeit aUerChristen; es geht um 
Probleme der gesamtkirchlichen (Ausbau der Bi­
schofssynode), der diözesanen Kollegialität und 
der Partnerschaft in der Pfarre; um die Wahl der 
Amtsträger auf den verschiedenen Ebenen; um 
ein neues Verhältnis Bischof und Priester, Prie­
ster und Laie; um Fragen der priesterlichen Exi­
stenz heute: Es ist, auch im Zusammenhang mit 
dem Zölibat, sehr bedauerlich, daß viele der nach 
dem Konzil entstandenen Priesterkreise weithin 
wieder eingeschlafen sind; es geht um die Uner­
setzlichkeit der Priester, um die Funktion der 
Laientheologen und der Laien überhaupt auch 
im kirchlichen Amt. 
G. ist Praktiker und sieht es mü Recht nicht als 
seine Aufgabe an, alle Details der Durch führung 
bis in die letzten kirchlichen Möglichkeiten und 
kirchenrechtlichen Konsequenzen durchzuspie­
len. Das ist Aufgabe der Fachleute. Dem Vf. geht 
es um den „Geist des Ganzen". Da spielen auch 
einige Ungenauigkeiten wenig Rolle. Die nieder­
ländische Sondersynode ist ein schlechtes Bei­
spiel (39): Sie hat d ie Entwicklung zweier Kirchen 
und die Spannungen zwischen Priester und Volk 
einerseits und den Bischöfen andererseits eher 
gefördert als zu mildem versucht. Ober die mög­
liche oder auch nur wünschenswerte Kirchen­
einheit gibt es theol. heute schon weit mehr zu 
sagen als (41 f) angedeutet. Das Domkapitel 
sollte man in seiner jetzigen Funktion wegen 
mangelnder Repräsentativität besser abschaffen 
(44, 52). Die „ungelösten Probleme" der Koor­
dinierung der Gremien (48) hängen schon damit 
zusammen, daß die Konzilskommissionen oft 
ziemlich unabhängig voneinander gearbeitet ha­
ben; das zeigt allein schon, daß es eine Entwick­
lung über das Konzil hinaus geben muß. Das 
Presbyterium als solches scheint mir eher unter­
betont (45 f). Der vorgeschlagene „Jour fixe" 
zum Gespräch der Priester mit dem Bisch of (59 f) 
scheint mir nur dann sinnvoll, wenn ein offenes 
Gespräch garantiert ist und ein programmierter 
theol. bzw . pastoraler Teil eingeplant ist; das 
schließt Wein und Plaudern im letzten Teil nicht 
aus; sonst aber wird die Sache bald zu eine m 
langweiligen Leerlauf. An dem haben wir ohne­
dies keinen Mangel. Unter diesen Vorausset­
zungen wäre a uch ein Jour fixe des Bischofs 
mit führenden Laienmitarbeitem nützlich. 
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